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5. Mod 1943.

St.S. XI E - 105/43.

Inhaftnahme Ihres Mannes.

Dort. Schreiben vom 16.3.d.Js. an den Herrn Staatssekretär.

ts

1.) An

Frau Beatrix Jarosch,

Z i t o w bei Melnik,

Nr. 228.

Die Angelegenheit vurde einer Nachprüfung unterzogen.

Der Sachverhalt gibt leider keine Möglichkeit, Ihrer

Intervention Fortgang zi geben.

Heil Hitler!

JU

a

Ministerialrat.

2.)



10

8

V. 1943

.C

2.) Durchschrift an

Herrn Nußlein

auf die dort. Zuschrift vom 31.3. d.Js. - Zeichen

II E I 800/43 zur Kenntnis.

1.

3.) Z.d.A.

77620
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Büco des Staa Sbhlties

ow den

b 1 Reich p.o.ek.or

in Bühmen und Mahren

Elng.: - 2. APR. 1943

4.4. Guppenfihrer fteiatssekredar

yhanl Hermanw Frauke.

Drag-Bung

og

S7

Bealit Saroseh ittow 2d8 bei kelinik.

For M.Jagew habe ich bei der Kaulei ndes Firhrers wm

thiefe angemche wegew du Shafeache weiver hanes,

yoh arhiell vow ndoul die hachrichl das das fesuch dewn

fustiewinisderium wibegebew wmde, eshall er -

laube ich mnin fie mit der Boitte zu bele shigen of

es nicht miglich waire, die fache ehwas gu beschleivigen.

Win verbingew wnna fiv ih das er siel nichds zu sehul-

den hommen làbd. tie homen sich aneh in seinem

inhennigen wohnod erkmdigew das er bis jctad mbe-

schollew war mnt eiwen gutew hen mmt besidzt.

ameien hevliehsden Dank in voraus

thil thitln.

Bealit farosch.

vag 2,.y. .

N

 ie arde brend.

i tencand  brgyan

T

8

t3

A

t.K1%-105 b/43
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Abteilung Justiz

Si.3.i943,

Prag, den

II E I 800/43

Urschriftlich

Buu dan Sansbaalds

LoFeapapke

mit einen Gnadengesuch

in Buhmnvto Fan.en.

Herrn Ministerialrat Dr. Gies

Eing.: - 1. APR. 1943

im

Hause

wieder zurückgesandt.

Der Beschuldigte J a r o š hat an umfangreichen Eisenbahndieb-

stählen in Melnik teilgenommen. Zwar konnte man ihm lediglich den Diebstahl

von 4 Paar Militärstiefeln nachweisen; es besteht jedoch der dringende Ver-

dacht, daß er in weit größerem Umfang an dem Diebstahlkomplex beteiligt ist.

Anklage ist inzwischen erhoben.

Falls eine weitere Mitteilung von Thnen hier nicht eingehen sollte,

werde ich annehmen, daß besondere Maßnahmen nicht für erforderlich gehalten

werden.

Im Auftrag:

Aher

÷F1b-105a14
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URUOU

on dew

19. MRZ 1943

44 luuppenfüfer Sassekvt

Harl Hermaun Frank.

Srag~ Bwig.

Beadrie fareseh Lildow(Cidov) bei Mehuik to 22s ersuchs

und biled um Grmigigung der Sdrafe fiv ihren

Chegaller: Gotdliet onoseh wohnhafd in Littow(Citov) 228

seid Lt monader in Sdafaustall Paukray.

Aieses Gisuch maehe ich in Gufhreng wrsrer aller Gldern

lehe cine kleine Laudwirdschaf besitzin welehes sie ihum

iberpebew wollew. Sch verbiirge mieh fir iln sur er

nach seinv bndhassung aus der Shrafaustald

ordendlieh und ehlieh arbeitew wird xwe

Versorgung und nutyen des Neiches.

In Shafd isd er wegen ein par Sehuhen,

ich weis da er einigemal wegen sines

Bizugseheiues ausrehte sud abgewiesen wurde,

n had sieh auf irgeudwelche ard zu ein par

Sehuhen veholfu die ew zu arbeiden beuchte.

Ho Haupdsehuldige isd jedoch wiehd, deun eines

diebsdahies würde er sieh wiehd sehuldig mnchen.

Musre alfen Clderci welche duch den Vorfall

vollshäudie zrnitted siud wolléen eiven advokater

mihmen, ich habe ihin jerdoch yesagi

db die deudsehen Auder forecht wrteilen wd

ich lieben eivew Jno3eren Betrag fivn deudsche

Role Kruz gebe.

St.X1 E-105/43



C

Ych bidde nochmals meine und umsrer Ellern

Bitde zu erhoren da wv ihn brnehen

bei der Bewirdschnfhung mnsrer Laudiisdsehaft.

jeh verspreche Shnew daß er wiewnals wehr wid

deww Gesedz iw Konflikd kommew wird wnxd

sich gleich wnch seiner buthasswng seinew

Sfliehdew dewn deutsehen Reich gegenirber

widmen wird, Sicher erhiren Sie wneine

mnd weiner Elderu Bitde,

Prag 16.. 1943.

Heid Slidler.

Bexdrit yuroseh.

coporro

Abt. Justiz

Zittow( Citov) bei heluik No 228,

cm

23. III, 1043

bingegangen

cton hilleci

geger Eiickgale mid der Cilse ion

Heccingrahone

A

34/3,43

K. Kr gn

\B= 800/43
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

Prag, den

30.Män

.19.43

XIX, Kastanienallee 19

B

2

G 2

- I - 530/43

Tgb. Nr. B. d. S.

y00

Bitte bei der Antwort vorstehendes Geschäftszelchen und Datum anzugeben.

11

mahren.

C. - 1.APR. 1943

An das

Büro des Staatsselretärs

z.Hän. von l-Obersturmbannfübrer

Ministerialrat Dr. G i e s

in"Pra g

Betr.i Ingenieur Franz V o d r a ž k a

Vorg.: Dort. Erlaß von 24.3.1943 St,S. XI E - 11o/43.

V

Der Ingenieur bei den Skodawerken Franz V o d r a  k a

hatte Beziehungen zu der Widerstandsbewegung "Uvod" unter-

halten. Er war zwar nicht direkt Mitglied, hat aber über

Gewährsmänner versucht, geheime Konstruktionen der Skoda-

werke an Fallschirmagenten mitzuteilen, wobei ihm bekannt

war, daß die Pläne der geheimen Konstrultjonen in das feind-

liche Ausland gelangen sollten.

Standartenführer.

.c.

1

5/4.23.

$ $.FE-115a/43
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St.S. XI E - 110/43.

Prag, den 24. März 1943.

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

4-Standartenführer Weinmann.

An Amtsstelle ist für einen Ingenieur Franz Vodražka in-

terveniert worden. Vodražka ist bei den Skoda-Werken be-

schäftigt und soll von der Geheimen Staatspolizei vor kur-

zem verhaftet worden sein. Ich bitte um eine kurze Mittei-

lung der Gründe, die zur Festnahme von Vodražka geführt

haben.

8oGEi

4-Obersturmbannführer.

2.) Wv. am l0.4.1943 bei dem Unterzeichner.
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Reichssicherheitshauptamt
Berlin, den 13. März 1943.
IV C 2 Allg.Nr. 42 523.
Buco daS
An
23.MRZ.1943
a)
alle Staatspolizei-leit-stellen,
q
"
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD,
c
11
Kommandeure
11
I1
d) den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei
und des SD in Brüssel,
nachrichtlich an
e)
die Höheren - und Rolizeiführer,
f)
1
Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD,
"1
Geschäftsstellen I bis VII
11
Referate des Amtes IV
i) das i-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Amtsgruppe D
-Konzentrationslager- in Oranienburg,
außerdem Referat I B 3 (12 Abdr.)
11
II A 1
2
11
11
II  3
1
"
Gst. IV
2
I
Betrifft: Konzentrationslager Herzogenbusch.
Bezug:
Mein Erlaß vom 18.1.1943 -IV C 2 Allg.Nr.42 523-
Im Nachgang zu meinem obenbezeichneten Erlaß teile ich
mit, daß in das Konzentrationslager Herzogenbusch ab sofort
Einweisungen von Häftlingen erfolgen können. Das Lager rech-
net zur Lagerstufe I und II und ist unter der Fernsprech-
nummer
Hel voirt 231
über die deutsche Fernsprechvermittlungsstelle Hertogenbosch
zu erreichen.
Dieser Erlaß ist für die Kreis- und Ortspolizeibehörden
nicht bestimmt.
In Vertretung:
gez. Mü ll e r.
und
Beglaubigt:
Pvg a
leecth
4/ 4. 83
Kanzléiangestellte.
Bl.
X1 E-115/43



6
Sicherheitsdienst RF4
Prag-Bubentich, den 25.3.1943.
SD-Leitabschnitt Prag
Sachfenweg
Ferniprecher 7744
III A
PA
Gebei
ale
8 1294/43
in Buhmen
Eing: 27.MRZ.1943
An den
Persönlichen Referenten des Herrn Staatßsekretär
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
4-Obersturmbannführer Dr. G i e s
Prag.
Betr.:
C h i d i o , Franz, Krankenpfleger,
geb. 8.11.1895 in Wien,
Wohnhaft Wien III, Adamsgasse Nr. 9 Tür 1.
Vorg.:
Dort:Anschreiben vom 26.2.1943.
Anlg.:
- 6 -
In der Anlage wird obengenannter Vorgang nach Überprü-
fung und Auswertung zurückgereicht.
∴6
n d. M
27/ 2.43
S.\-122/45q$
4-Hauptsturmführer



21. rEB. 1943

8328/43

D. CHae

gegei lichgabe Beie  hucager tho laedpe

faccge dir 2g

 tid, leca   te  ri

pg . tapde Jeatecg  Laee

ehe Kc

3032

27 FEB 1943

1

5/90

RatoNefesst
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Büco Das Siaaisfekuetürs

.Loi Me-disorotektor

in Bohman und mährer

Eing..

44 - Obersturmbannführer Dr. G i e s

nach Kenntnisnahme und Auswertung zurück.

I.A.

4-Hauptsturmführer

Prag, den 10. August 1943.

3α.α

8.43

St.x130a/43
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St.S. XI E - 130 a/43.

Prag, den 16. Juli 1943.

G.R. mit 2 Anlagen

dem SD-Leitabschnitt Prag

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen zur Kennt-

puentaanmanntaat pansa

36303

4-Obersturmbannführer.

19. JULI 1943

8819
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Der Leiter der Abteilung Justiz
II c E I 811/43
Prag, dén 1.Juli 1943.
Betrifft: Strafsache gegen Johann N e ■ a s e k
u. A. wegen Amtsunterschlagung.
Buto ds Saafsiektetücs
8.
a
Urschriftlich mit 1 Anlage
bon Reich protekioc
in Böhmen und Mähren.
dem
Herrn S t a a t s s e k r e tCing -2.JULl 1943
im
H a use
im Anschluß an meine Vorlage vom 29.3.1943 - II E I 811/43 -
mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.
Die Begründung, mit der die Strafkammer den Angeklag=
ten Ne■asek von dem Vorwurf der Pflichtverletzung hinsichtlich
des Ankaufs eines in der Fundkammer befindlichen Fahrrads frei=
gesprochen hat (S.4 - lo der Urteilsgründe),befriedigt nicht
völlig. Indessen kann mit der Revision dagegen nicht angegangen
werden, da eine auf tatsächlichem Gebiet Liegende Rüge im Re=
visionsverfahren nicht zulässig ist.
Mrise 36302
177
S.√%-130a/43
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5 K Ls 79/432. St-54/43

Im Namen des Deutsehen Volkesl

In der Strafsache gegen

l.4 den Polizeidirektor Johann_ N e ■_a_s_e k aus Budweis, geboren

am 20.6.l894 in Frauenthal b. Kuttenberg, verheiratet, deutscher

Reichsangehöriger,

2./ den Aktuar-Obersekretär Josef_ V_a n e š aus Budweis, geboren

am 26.5.1907 in Unhoscht, deutscher Reichsahgehöriger, verhei-

ratet,

3./ den Kanzleigehilfen Friedrich_ T e r š i p aus Budweis, geboren

am 18,7.1912 in Tabor, ledig, Protektoratsangehörigen,

4./ den Werkstätteninhaber Jshann_ H o n s a aus Budweis, geboren

am 14,5.1898 in Budweis, Protektoratsangehörigen, verheiratet,

5./ den Hotelier Wladimir K l a p a aus Budweis, geboren am

12.3.1897 in Prag, verheiratet, Protektoratsangehörigen,

l./,2./ und 3./ z.Zt. in der deutschen Untersuchungs-

haftanstalt in Prag - Pankratz.,

w e g e n Verbrechens gemäss SS 350,351,357,

hat die 2.Strafkammer bei dem Deutschen Landgericht in Prag in der

öffentlichen Sitzung vom l1,Mai 1943, an der teilgenommen haben:

Landgerichtsdirektor Dr. Riechelmann

als Vorsitzer,

Landgerichtsrat Einwag und

Landgerichtsrat Littmann

36301

als Beisitzer,

Staatsanwalt D. Törnig

als Beamter der Staatsanwaltschaft,

für Re cht erkannt:

1./ Der Angeklagte T e r š i p wird wegen Untreue begangen in

seiner Stellung als Leiter eines Fundamtes zu

einem Jahr se chs M ona ten Gefängnis

und zu einer Geldstrafe von 300 RM, ersatzweise zu weiteren zehn

Tagen Gefängnis verurteilt,

2./ Der
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2./ Der Angeklagte V a n e š wird wegen Beiseiteschaffens von

Fundsachen, die zur amtlichen Aufbewahrung übergeben waren,

und wegen Fälschung von Fundanzeigen zu

d re i. Jah re n Zuchthaus

und zu drei Jahren Ehrverlust verurteilt.

3./ Wegen verbotenen Glückspiels werden verurteilt:

Der Angeklagte N e ■ a s e k unter Freisprechung im übrigen

zu

sec hs Monaten Gefängnis

und S00.- RM Geldstrafe,

der Angeklagte K l a p a zu einer Geldsttafe von

1500..- RM und der Angeklagte H o n s a zu einer Geldstrafe von

1000.-RM.

Im Falle der Uneinbringlichkeit tritt an die Stelle

dieser Geldstrafen für je 30.-RM ein Tag Gefängnis,

4./ Von der Untersuchungshaft werden den Angeklagten N e ■ a s e k,

V a neš und T e r š i p je zwei Monate und zwei Wochen auf die er-

kannte Freiheitsstrafe angereshnet.

5./ Die Kosten des Verfahrens fallen, soweit Verurteilung erfolgt

ist, den Angeklagten, im übrigen der Reichskasse zu Last

Gründe:

Der 48 Jahre alte, verheiratete Angeklagte :. Johann

N e ■ a s e k , der deutscher Staatsangehöriger ist, besuchte die

Volks- und Realschule und anschliessend bis zum Jahre 19l3 eine hö-

here Pextilschule. Hierauf war er bei einer Textilfirma in Brünn als

Angestellter beschäfsigt, Im Jahre l9l4 wurde er zur österreichischen

Armee einberufen, stand mehrere Jahre lang an verschiedenen Fronten,

wurde einmal schwer verwundet und wegen Tapferkeit vor dem Feinde

mit mehreren Auszeichnungen bedacht. Nach Kriegsende trat er als Offi-

zier in die ehemalige tschechoslowakische Wehrmacht über, der er bis

zur Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren zuletzt als Stabs-

kapitain angehörte. Kurze Zeit darauf wurde er zum kommissarischen

u n d
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und später zum planmässigen Polizeidirektor in der Stadt Budweis

ernannt. In dieser Stellung unterstand ihm ein Stab von etwa 320 Be-

amten, die sich auf die uniformierte Polizei, Kriminalpolizei und Ver-

waltungspolizei verteilten und sämtlich - er selbst und der Angeklag-

te V a n e š ausgenommen - ProtektoratSangehörige waren. Der Poli-

zuidirektion war und ist auch das Bundamt angegliedert, das während

der hier in Frage kommenden Zeit der von einem Inspektor geleiteten

Kriminalabteilung unterstellt war und über das dem Angeklagten als

Polizeidirektår do Oberaufsicht zustand, Sein Stellvertreter war der

jeweilige Leiter der Kriminalabteilung, Der Angeklagte bezog ein mo-

natliches Bettoeinkommen vcn 49.… RM,

Der 36 Jahre alte, verheiratete Angeklagte Josef

V ane š , ein deutscher Staatsangehöriger, war nach Besuch der Volke-,

Bürger- und einer Realschule kurze Zeit beim Landesgeriaht Prag als

Volonteur beschäftigt. In Jahre l935 trat er zur politischen Ver-

waltung über. Im Jahre l937 wurde er planmässiger Aktuar-Sekretär bei

der Polizeidirektion Budweis und im Mai l942 planmässiger Aktuar-

Obersekretär ebendar Er erledigte die Personal- und Organisationsange-

legenheiten und fungierte als Vorsteher der Polizeipräsidialkanzlei.

Sein monatiliches Nettogehalt belief sich auf 320.- RM,

Der 30 Jahre alte, ledige Angeklagte Friedrich

T e r š i p , ein Protektoratsangehöriger, besuchte die Volksschule,

1 Jahr lang ein Gymnasiam und 5 Jahre lang eine Handelsakademie, Nach

kurzer kaufmännischer Tätigkeit kam er als Angestellter zur Polizei-

verwaltung in Krummau a.d.Moldau und nach Eingliederung des Sudeten-

landes in das Reich in gleicher Eigenschaft zur Polizeidirektion in

Budweis. Hier wurde ihm die Verwaltung des Fundamtes übertragen, in

der er bis November l942 allein tätig war. Er besass unbeschadet

der Aufsicht des Vorstehers der Kriminalabteilung und der Oberauf-

sicht des Polizeidirektors selbständige Zeichnungs-, Handlungs- und

Entscheidungsbefugnis im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der

bestehenden Dienstanweisung; nur in Fällen von besonderer Bedeutung

hatte er die Entscheidung des Vorstehers der Kriminalabteilung einzu-

holen, Im November lg42 erhielt das Fundamt einen besonderen Vorsteher

in der Person eines gewissen K u ■ e r a , Rayoninspektor II Klasse.

Der Angeklagte verblieb - neben diesem und ihm untergeordnet - im

Fundamt. Die Dienstanweisung des Fundamtes sieht in Anlehnung an die

gesetzlichen Vorschriften in S§ 388 ff. ABGB, für die Behandlung von

als gefunden eingelieferten Gegenständen folgende Regelung vor:

"D ie
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" Die Fundgegenstände sind ein Jahr lang aufzubewahren und

können dann, wenn sich der Verlierer nicht meldet, dem Finder auf

Artrag ausgehändigt werden, Dieser übernimmt jedoch die Haftung für

die Sache auf die Dauer vom zwei Jahrenß er hat, wenn sich der Ver-

lierer in dieser Zeit meldet, die Fundsache an ihn herauszugeben;

beøiehungsweise der durch Abnutzung oder Verlust entstandenen Schaden

zu ensetzen. Melden sich innerhalb drei Jahren weder Verlierer noch

Finder, dann wird die Fundsaahe der Gemeinde Budweis zum Zwecke der

öffentlichen Versteigerung für ihre Rechnung überwiesen.

11

Der 44 Jahre alte Angeklagte Johann H o n s a ist In-

haber einer Autoreparaturwerkstätte und der 46 Jahre alte Angeklagte

Vladimir K I a p a Päohter des Hotels " Glocke " in Budweis, Erste-

rer beziffert sein monatliehes Nettoeinkommen auf rund RM 250.- und

letzterer auf rund RM 2500,-- , Beide sind verheiratet und Protek-

toratsangehörige.

Die Angeklagten sind in der Vergangenheit strafgerichtlicd

nicht in Erscheinung getreten.

A0/

Angeklagter N e ■ a s e k :

Io

Vorwurf der Pflichtverletzung nach § 357 StGB,

Am 23.April 1939 wurde im Fundamt der Stadt Budweis von

einem gewissen Alods Zeman, Angestellter der Wach- und Schliessge-

sellschaft, ein von ihm gefundenes, älteres Knabenfahrrad abgegeben.

Im Frühjahr 1942 interessierte sich der Angeklagte N e ■ a s e k

für dieses Rad, das er seinem 9 Jahre alten Sohn zu schenken beab-

sichtigte uad dann auch eines Tages aus dem Fundbüro durch den Ga-

ragenmeister der Polizeidirektion abhelen liess. Kurz vorher hatte

der Angeklagte T e r š i p , der von dem Interesse seines Vorge-

setzten für das Rad Kenntnis bekommen hatte,yon dem Angeklagten

V a n e  die Aufforderung erhalten, die Fundanzeige in sein Büro

zu bringen, Der Angeklagte T e r š i p kam ihr nach, Bei dieser

Gelegenbeit händigte ihn der Angeklagte V a n e š einen von dem

Angeklagten N e ■ a s e k " für dag Rad " bezahlten Betrag von

100,- Kronen aus, mit dem Auftrag, ihn dem Finder auszuhändigen

u n a
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und mitzuteilen, durch den Angeklagten T e r š i p, dass das Rad

von dem Verlierer reklamiert worden sei. Weiter füllte der Angeklag-

te V a n e š . ob vhr oder nach der Auszahlung des Finderlohnes

an den Finder Zeman geschah hat nicht mehr geklärt werden können,-

in Abwesenheit des Angeklagten T e r š i p  Bl. 5 und 6 der Ak-

ten -, die Rubrik 1O, auf der Fundanzeige dahin aus, dass das Rad

am 20,April 1941 einem Karl S 1 a m a als Verlierer hinausgegeben

wurde, und fügte in Rubrik ll./, die zur unterschriftlichen Bestä-

tigung des Verlierers über den Rückerhalt der verlorenen Sachen be-

stimmt ist, eigenhändig die Unterschrift " Karl Slama " bei, Der An-

geklagte T e r š i p lud den Finder Zeman vor, erklärte ihm, dass

das Rad in der Zwischenzeit vom Verlierer abgetjolt worden sei, und

zahlte ihm den Betrag von 100,- K als Finderlohn aus. Zeman nahm

ihn an und bestätigte seinen Empfang in Rubrik 14. der Fundanzeige.

Das Rad wurde von einem Polizeimechaniker im Auftrage des Angeklag-

ten N e ■ a s e k überholt, der es bei einer Firma in Budweis mit

einem neuen und anderen Farbanstrich versehen liess. Dae entstande-

nen Reparaturunkosten von 300,- K vergütete ihm der Angeklagte N e -

■ a s e k . Am 19,Februar 1943, als die Ermittlungen der Prager Kri-

minalpolizei wegen angeblicher Unregelmässigkeiten bei der Polizei-

direktion bereits eingesetzt hatten, trat der Angeklagte N e ■ a -

s e k bei einer gelegentlichen Begegnung auf der Strasse an den An-

geklagten T e r š i p mit dem Ersuchen heran, das Fahrrad in das

Fundamt zurückzunehmen, Letzterer erwiderte, dass es nieht mehr mög-

lich sei, da die Erhebungen im Fundamt bereits im Gange seien. Das

Rad blieb in der Garage der Polizeidirektion stehen, wo es aus

Diese Feststellungen beruhen auf den Angaben der

drei Angeklagten und dem Inhalt der bei den Akten befindlichen Orgi-

nalfundanzeige.

Der Angeklagte N e ■ a s e k bestreitet, sich

kriminell strafbar gemacht zu haben und führt hiezu folgendes aus:

" Er habe - seines Wissens schon vor Weihnachten

194l - dem Angeklagten V a n e š erklärt, dass er für seinen Sohn

ein Fahrrad erwerben möchte, und ihn gebeten, ihm hierbei behilflich

zu sein, Nach einigen Tagen habe ihm V a n e š mitgeteilt, dass

im Fundamt ein Fahrrad stehe, das zu kaufen sei. Er habe es darauf-

hin gemeinsam mit ihm in Anwesenheit des Angeklagten T e r š i p

angeschaut, Gefallen an ihm gefunden, sich entschlossen es

-äusserstenfalls
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- äusserstentalls um einen Betrag von 200.… K .- zu kaufen und ihn

ersticht, die Sache in Ordnung zu bringen, Der Angeklagte V a n e š

habe daza bemerkt, dass er diesen Betrag zu hoch finde, und ihn nach

enigen Tagen davon verständigt, dass er die Sache geregelt habe und

eine Summe von lo0 Kronen für das Rad zu bezahlen sei. Er habe sie

an ihn bezahlt und angenommen, dass damit die Angelegenheit erle-

digt sei., Er habe eine legale Erledigung des Falles im Auge gehabt,

von der Fälschung der Fundanzeige nichts gewusst und erst nach Ein-

greifen der Polisei ven ihr erfahzen. Einen Auftrag zur Anbringung

eines anderfarbigen Schutzanstrlohes habe er nicht erteilt; die

Ueberholung sei von dem Mechaniker nach seinem fachmännischen Ermes-

sen selbständig durchgeführt worden. Den Betrag vpn loO Kronen habe

er nicht als gewöhnlichen Finderlohn urd auah nicht als gewöhnlichen

Kaufpreis, sondern als Kaufpreis für das Anwartschaftsrecht, das dem

Finder aut die Fundsache zustehe, betraohtet. Der Pall sei ihm viel

zu kleinlieh und nichtig erschienen, als dass er sieh Vorstellungen

darüber gemacht haben yürde, dass zu seiner Durchführung Amtsunter-

schlagungen, Urkundenfälschungen oder sonstige strafbare Handlungen

erforderlich wären oder sein könnten oder angewendet würden; dieses

Risiko sei ihm das im schiechten Zustand befindliche Rad nie wert

gewesen. Er habe geglaubt, dass der Angeklagte V a n e š das Rad

von dem erworben habe, der naoh den Be■timmungen Kierüber verfügungs-

berechtigt gewesen sei, Richtig sei, dass er naoh Einsetzen der Er-

mittlungen der Polizei den Angeklagten T e rš i p um Rücknahme

des Rades in das Fundamt ersucht habe. Er habe ihm gesagt, dass er

überzeugt sei, daas die Sache voll in Ordnung gehe, er es aber ver-

meiden möchte, dass auch mr der Schatten eines Verdachtes auf 1hn

falle urid es deshalb wohl besser sei, das Rad zurückzugeben."

Der Angeklagte V a n e š bemerkt zur Einlassung des

Angeklagten N e ■ a s e k :

" Im Frühjahr 1942 habe ihn der Angeklagte N e-

■ a s e k gefragt, ob er eine Bezugsquelle für ein Knabenfahrrad

wisse, Er habe es verneint und nach einigen Tagen habe ihm der An-

geklagte N e ■ a s e k erklärt, dass siah im Fundamt ein solches

Rad befinde , das er haben wclle, er - V a n e š - solle das Nähe-

re veranlassen. Er habe daraufhin den Angeklagten T e r š i p

mit der Aufforderung, die Fundanzeige mitzubringen, in sein Büro

gerufen. Bei der Aussprache mit ihm sei der Angeklagte N e ■ a s e k

d a_z u
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dazu gekommen. Der Angeklagte T e r š i. p habe geraten noch

enige Monate bis zum Ablauf der dreijährigen Schutzfrist abzuwarten

und dann das Fahrrad von dem Finder zu kaufen. Der Angeklagte N e -

■ a s e k habe dies abgelehnt, den Betrag vcn l0o.-- K hingelegt

und ihn - V a n e š - aufgefordert, die Fundanzeige entsprechend

zu behandeln. Es sei richtig, dass sich der Angeklagte N e ■ a s e k

jber die Art und Weise der anbefohüenen weiteren dienstlichen Behand-

lung in keiner Weise ausgelassen und auch später nicht darum ge-

kümmert habe ; er -. V a n e š . habei. den Anftrag als einen

unter allen Umständen auf irgend eine Weise auszuführenden dienst-

lichen Befehl angesehen und sei der Auffassung gewesen, dass sein

Vorgesetzter den ganzen Umständen nach wissen musste, dass das Rad

nur auf strafbarem Wege in seinen Besitz gelangen könnte. Es stimme,

dass er die Fundanzeige wie oben beschrleben, ausgefüllt, den Betrag

von l00.- K dem Angeklagten T e r š i p gegeben und ihn beauftragt

habe, diesen an den

Finder auszuzahlen mit der Bemerkung;

dass das Rad an den Verlierer hinausgegeben worden sei. Die Fäl-

schungshandlung habe er in Abwesenheit des Angeklagten T e r š i p ,

den er mit dem Betrag von l00.-- K vorher weggeschickt habe, began-

gen; die Fundanzeige habe er ihmhach einiger Zeit zugeleitet. Das

Rad selbst habe er überhaupt nie gesehen.

11

Der kngeklagte T e r š ip äuesert sich folgender-

massen$

" Er könne nicht sagen, ob der Angeklagte V a -

n e š das Rad geschen oder besichtigt habe, Jedenfalls habe es

aber der Angeklagte N e ■ a s e k einmal im Aufbewahrungsraum

angesehen und ihm dabei bedeutet, dass er es kaufen wolle. Er ha-

be unter dem Hinweis darauf, dass die dreijährige Frist noch nicht

ganz abgelaufen sei, Bedenken geäussert, wozu der Angeklagte N e -

■ a s e k geschwiegen habe. Er sei dann in das Büro des Angeklag-

ten V a n e š geholt worden und habe auftragsgemäss die Fundan-

zeige mitgenommen, Der Angeklagte N e ■ a s e k habe sich, ob zu-

fällig oder absichtlich, im Büro nach einigen Minuten eingefunden.

Hierbei habe er .. T e r š i p …- von der dreijährigen Schutzfrist

nichts erwähnt: jedenfalls könne er sich an eine solche Aeusserung

seinerseits nicht mehr erinnern, An die Ueberreichung des Betrages

von l0O- Kronen durch den Angeklagten N e ■ a s e k könne er

sich ebenfalls nicht erinnern, Gegen die Wegnahme des Rades habe er

als Untergebener des Polizeidirektors, der noch dazu deutscher

Staatsangehöriger
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Staatsangehöriger sei, keinen Widerspruch einzulegen gewagt. Aueh

er müsse bestätigen, dass dieser über die näheren Modalitäten der

Behandlung der Fundanzeige und des ganzen Falles keine Erklärung

abgegeben und wohl auch später von der Art der tatsächlich erfolgten

Erledigung nichts erfahren habe. Die Angaben des Angeklagten

V a n e š über die Vornahme der Fälschungshandlung, mit der er

nichts zu tun gehabt habe, seien zutreffend. Er gebe zu, dass er

den von dem Angeklagten V a n e š ampfangenen Betrag von 100 K

an Zeman als Finderlohn ausbezahlt und ihm gegenüber bemerkt habe)

dass das Rad abgeholt worden sei, Zeman habe sich jeder Aeusaemung

bei Empfangnahme des Geldes enthalten."

S

Dar Angeklagte N e ■ a s e k bleibt gegenüben

den Angeklagten der beiden Mitangeklagten darauf bestehen, daes

von der dreijährigen Schutzfriat niemals gesprochen worden sei.Er

will davon ausgegangen sein,dass die einjährige Frist bereits abge~

laufen sei und dep Finder deshalb über die Sache im Rahmen der

Dierstenweisung verfügen könne. Dieses Verfügungsreaht - Nutzungs-

recht und Eigentumserwerbsanwartschaftsrecht - habe er gegen Ent-

schädigung erwerben wollen und wenn er den Betrag von l0O,- Kronen

wirklich als Finderlohn bezeichnet haben sollte, so sei der Ausdruck

in diesem Sinne und in dfeser Absioht von ihm gebraucht worden.

Selbsteerständtich hätte er, wenn sich der Venlierer vor Ablauf

der drei Jahre gemeldet hätte, das Rad an ihn zurüokgegeben oder

eine andere Eirigung mit ihm getroffen. Er müsse nach wie vor darauf'

beharren, dass er an eine ungesetzliche Handlung richt gedacht und

lediglich eine gesetzliche Regelung gewollt habe. Der Angeklagte

V a n e š habe ein begreifltåhes Interesse daran, sich als tin

Opfer hinzustellen. Bei dem Angeklagten T e r š i p müsse neben

diesem Interesse berüclsichtigt werden, dass er als Prctektoratsan-

gehöriger gegen ihn ~ N e ■ a s e k - als deutsche Staatsange-

hörigen eine gewisse Voreingenommenheit besitze, die allgemein in

den tschechischen Bevölkerungskreisen der Stadt Budweis gegen ihn

bestanden und dazu geführt habe, ihm alle möglichen Verfehlungen

dienstlioher und strafrechtlicher Art nachzusagen.

Das Ergebnis der Hauptverhandlung reicht nicht aus,

um den Angeklagten N e ■ a s e k der Begehung einer strafbaren

Handlung, insbesondere im Sinne des § 357 oder der SS 350 , 351

oder des § 266 StGB, zu überführen. Bei den für den Erwerb des Ra-

des durch ihn massgebenden Verhandlungen waren lediglich die Ange-

klagten V a n e š und T e r š i p zugegen, von denen ohne

weiteres
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weiteres angenommen werden muss und kann, dass ihre Angaben unter

dem Einfluss eines bei ihrer Situation ganz natürlichen Entlastungs-

bedürfnisses stehen. Sonstige Beweismittel oder Momente, aus denen

ein Sehluss auf den Inhalt der Verhandlungen oder die den Angeklag-

ten N e ■ a s e k dabei bewegenden Gedanken und Vorstellungen ge-

zogen werden könnte, stenen nicht zur Verfügung. Die Tatsache der

Fälschung der Fundanzeige kann angesichts der ihn insoweit aogar

entlastenden Angaben der Mitangeklagten nicht gegen ihn verwertet

werden, Es ist auch logisch und jedenfalls tatsächlich bei der prak-

tischen Ausgestaltung, die das Fundrecht in ABGB, SS 388 ff erfahreh

hat, möglich und denktar, dass der Finder den Anspruch, der ihm nach

Ablauf eines Jahres gegen das Fundamt auf Aushändigung des Fundob-

jektes zum Zwecke des Gebrauches und der Nutzung zusteht, allein eder

mit seinem durch den Ablauf der Dreijahresfrisý und die Nichtmeldung

des Verlierers binnen dieser Zeit aufschiebend bedingten Anspfuch

auf Erwerb des Eigentums entgeltlich oder unentgeltlich an einen

Dritten mit der Massgabe abtritt, dass die Abtretung bei rechtzei-

tiger Geltendmachung des Verliererrechtes hinfällig werden und die

Sache zurückgegeben werden soll. In dieser Richtung hat sich der An-

geklagte bereits bei seiner richterlichen Einvernahme am 23.Februar

1943 verteidigt und seine Angaben bei der Einvernahme durch die Poli-

zei, die 3 Tage vorher erfolgte, stehen einer solchen Deutung nicht

entgegen, nachdem er dabei erklärt hat, dass er mit der Möglichkwit

der Geltendmachung der Verliererrechte vor Ablauf der Dreijahres-

frist gerechnet und dann eben das Rad nötigenfalls herausgegeben hät-

te. Der von ihm angestrebte Frwerb des Fahrrades war , also objek-

tiv auf gesetzmässigem Wege durchführbar, Subjektiv ist ihm nicht

nachzuweisen, dass er an die Möglichkeit eines legalen Erwerbes

durch ordnungsmäesige Verhandlungen mit dem Finder nicht geglunbt,

vielmehr eine strafbare Erledigungsart für notwendig erachtet oder

nur für möglich gehalten und in Kauf genommen und gebilligt hat,Im

übrigen vürde es sich, falls der von dem Angeklagten N e ■ a s e k

als gedacht angegebene Weg rechtlich unzulässig gewesen wäre, um

einen beaohtlichen Tatgachenirrtum im Sinne des § 59 StGB handeln.

Der Angeklagte V a r e š kann für seine gegenteilige Auffassung

auch nur darauf hinweisen,' dass der Angeklagte N e ■ a s e k den

Betrag von 10O.~ K als Finderlohn, nicht als Kaufpreis bezeichnet

und damit selbst zu erkennen gegeben liabe, dass der Finder damit

lediglich
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lediglich wegen deg Finderlohnes, nicht auch wegen seiner weiteren

ihm hinsichtlich der Sache selbst zustehenden Rechte -- Nutzungs-

recht und Eigentumserwerbsanwartschaftsrecht - abgefunden, um diese

also betrogen werden sollte und musste. Diese Schlussfolgerung mag

für eine Persönlichkeit von der Art des Angeklagten V a n e š , der

seinerzeit bereits eine gewisse Praxis auf dem hier in Frage kommen-

den Gebiet - Wegnahme einer Fahrradgumnddecke aus dem Fundbürc -

besass und im Falle N e ■ a s e k und in einigen weiteren Fällen

gewissenlose Durchstechereien verübte, nahegelegen sein und nahe

liegen, Zwingend ist sie nicht und er steht damit auch allein, denn

der Angeklagte T e r š i y leistet ihm hieri'n keine Gefolgschaft.

Wenn der Angeklagte N e ■ a s e k bestreitet, auf den alsbaldigen

Ablauf der Dreijahnesfrist hingekwiesen worden zu sein, so ist das

möglicherweise darauf zurückzuführen, dass ihn insoweit sein Ge-

dächtnis im Siche lässt, Im übrigen wäre dieser Hinweis für ihn ein

Anlass gewesen, anzunehmen, dass mit der Geltendmachung der Verlierer-

rechte und damit mit einer Rückgabe des Rades nicht mehr zu rechnen

sei und es lediglich der Führung von Verhandlungen mit dem Finder

bedürfe, um dde Angelegenheit ein für allemal in Ordnung zu bringen.

Auf den sofortigen Erwerb des Rades will er deswegen Wett gelegt

haben, weil es als Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn bestimmt ge-

wesen sei, nach der Angabe der Mitangeklagten, weil es als Geburts-

tagsgeschenk für diesen in Aussicht genommen war.

Eg fehlt, also eine ausreichende Grundlage für die

Auffassung der Anklage, dass der Angeklagte N e ■ a s e k in die-

sem Falle Untergebene zu strafbaren Amtshandlungen verleitet oder

ihre Begehung wissentlich geduldet oder sich in irgend einer ande-

ren Richtung strafbar gemacht hat, Er musste deshalb insoweit

freigeapro ohe n werden.

I.Io

Vorwure der Unterschlagung und Begünstigung im Amte.

Am i4,10,l940 stahl die damals noch nicht verheira-

tete Zeugin K c n c p c v a , eine Bekannte des Angeklagten N e -

■ a s e k , aus den Wartezimmer eines Arztes in Budweis 2 kleine,

längere Zeit getragene Iitispelzchen und versetzte sie in der Leih-

anstalt in Budweis für 70.- Kronen. Der Diebstahl wurde zur Anzeige

gebrachti
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gebracht; Sachbearbeiter bei. der Polizeidirektion Budweis war der

Zeuge Polizeioberkomnissär Rith, Er hatte den Fall bereits so weit

geklärt, dass er zur Weiterieitung an das Bezirksgericht reif war,

als er von dem Angeklagten N e ■ a s e k gerufen wurde, der auf

Grund einer vorausgegangenen Vorsprache der Täterin in seinemBüro

anordneje, dass die Abgabe an das Gericht zu unterbleiben habe.

Die Einwendungen des Zeugen wies der Angeklagte mit der Bemerkung

zurück, dass diese einen wichtigen Fall bringen könne, mit hochge-

stellten tschechischen Kreisen Fühlung besitze, als Konfidentin tä-

tig sei und dle gesetzlichen Bestimmungen zweckmässig ausgelegt

werden müssten,

An einem nicht mehr feststellbaren Tag, jeden-

falls aber um die kleiche Zeit herum, gab der Angeklagte der Zeugin

Kon o p o v a , die danals in seinem Büro vorstellig wurde und ihm

ihre Notlage schilderte, einen Betrag von 200,-- Kronen gegen

Quittung aus Konfidentengeldern.

Auch in diesen Fällen bestreitet der Angeklagte,

dem die Anklage die Pegehung eines Verbrechens der Begünstigung

im Amte nach § 346 StGB und die Begehung eines Vergehens der Amts-

unterschlagung nach § 350 StGB worwirft, sich gegen die gesetzli-

chen Vorscheiften verfehlt zu haben.

Zur Begründung führt er folgendes aust

" Die Zeugin K o n o p o v a habe ihn einmal

im Jahre 1940 avf der Strasse angehalten und ihm dabei mitgeteilt,

dass sie in einer grossen Schiebung, in die ein gewisser K o d e t

verwickelt sei, einen wichtigen Fingerzeit geben könne. Er habe

ihr erwidert, dass sich die Strasse für die Behandlung derartiger

Dinge nioht eigne und sie in sein Büro komme solle. Tatsächlich

sei sie auch erschienen und habe erklärt, dass K c d e t grosse

Devisenschiebungen begangen habe, und u.a, Gold, Devisen usw. ver-

steckt habe, Er habe diese Informatlon m't anderen Informationen

an die Kriminalabteilung weitergegeben, die sofort die Bearbeitung

des Falles in die Hände genommen und sehr grosse verschcbene Ver-

mögenswerte aufgespürt und be schlagnahmt habe. K o d e t sei

dann auch zu vier Jahven Zuchthaus verurteilt worden, Mit Rücksicht

auf die wesentlichen und für die Ueberführung des K o d e t ent-

scheidenden Dienste, die ihm die Zeugin in dieser Sache geleistet

habe, und in der Erwartung, von ihr wegen ihrer engen Beziehungen

Z u r
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zur tschechischen Gesellschaft weitere wertvolle Aufschlüsse zu er-

halten, habe er ihr die Summe von 200.- Kronen, als sie ihm einmal

ihre Notlage geklagt habe, ausbezahlt, Auch bei dieser Gelegenheit

habe er sie ersucht, weitere geeignete Nachrichten zu bringen, was

sie auch versprochen habe. Aus den gleichen Gründen habe er es für

tunlich und vertretbar gehalten, die Anzeige der beiden Iltispelz-

chen zurückzuhalten, Er sei der Meinung gewesen, als Polizeidirektor

dazu befugt zu sein, von der weiteren Verfolgung von Kleinigkeiten

jedenfalls dann abzusehen, wenn eine Persönlichkeit in Frage käme,

die sich um die polizeilichen und öffentlichen Belange erheblich

verdient gemacht habe und voraussichtlich auf diesem Gebiet eine

weitere erspiessliche Tätigkeit entfalten könnte. Die Verwendung

des Betiages von 200..-- Kronen sei deshalb objektiv und subjektiv

nicht zu beanstanden und die Unterlassung der Weiterleitung der Straf-

gnzeige könne ihm deshalb mindestens subjektiv nicht zum Vorwurf

gemacht werden."

Das Verteidigungsvorbringen des Angeklagten ist

durch das Ergebnis der Beweisaufnahme in wesentlichen Punkten bestä-

tigt worden und im übrigen nicht zu widerlegen. Nach der Bekundung

des Zeugen L i s c h k a , Polizeikapitain in Jung-Bunzlau, hat

sich der Angeklagte bereits im Jahre 1940 mit der persönlichen Bear-

beitung des Falles K o d e t befasst und im Frühjahr 194l der

Kriminalabteilung wertvolle Informationen gegeben, die zur Auf-

deckung umfangreicher Schiebungen mit Gåld und Devisen, Sicher-

stellung sehr beträchtlicher Vermögensweite und Verurteilung des

K  d e t zu vier Jahren Zuchthaus geführt haben. Er könne aller-

dings nicht angeben, woher der Angeklagte seine Informationen be-

zogen habe; sicher sei aber, dass er über eine zuverlässige Informa-

ticnsquelle verfügt haben müsse. Der Zeuge Ruth bestätigt, dass

seinerzeit ihm gegenüber der Angeklagte davon gesprochen habe,dass

die Zeugin K c n o p c v a Konfidentendienste geleistet habe

und vermutliáh anch in Zukunft leisten werde und deshalb die Zu-

rückhaltung der Anzeige zu verantworten sei, Diese hat nach ur-

sprünglich adsweichenden Antworten auf Vorhalt zugegeben, dass

sie bei einer Begegnung auf der Strasse den Angeklagten angehalten

und auf den Fall K o d e t aufmerksam gemacht, aif seine Auffor-

derung hin dann in das Bürc gekommen und dort über ihr Wissen

Z u r
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zur bache Auskunft erteilt habe- Sje gibt zu, den Betrag von 200,-K

ohne Vorbehalt von dem Angeklagten, als sie ihm ihre Notlage schil-

derte, bekommen gu haben; möglicherweise habe er das Ersuchen daran

geknüpft, weitere Informaticnen zu geben; von einer Rückzahlung ha-

be er sichts erwähnt, vielmehr habe sie bemerkt, dass sie den Geld-

betrag zurückzahlen würde, falls es ihre Verhältnisse einmal zulas-

sen sollten. Der Zeuge R u t h hat bekundet, dass zuweilen in be-

sonderen Fällen begründete Strafanzeigen nicht an das Gericht abge-

geben würden, wenn überragende staatliche Interessen es für zweck-

mässig erscheinen liessen und es sich um unwesentliche Straftatbe-

stände handle, Die Frage nach der Rechtsmässigkeit einer sclchen

Uebung kann aber dahingestellt bleiben. Es kann dem Angeklagten ge-

glaubt, jederfalls nicht widerlegt werden, dass er ein solches Ver-

gehen mit seinen Amtspfliohten und den Willen des Gesetzgebers für

vereinbar erachtet hat und ihn dabei sachliche Gesichtspunkte dienst-

licher Art geleitet haben.

Angesichts dleses Ergebnisses der Beweisaufnahme

ist demnaeh nicht darzutun, dass der Angeklagte unbefugt über Kon-

fidentengelder verfügt und sich dadurch eines Vergehens der Amts-

untersohlagung im Sinne des & 350 StGB cder der Untreue im Sinne des

§ 266 StGB schuldig gemacht hat, weiter auch nicht, dass er w i s -

s e n t l i c h jemand der im Gesetz vorgesehenen Strafe entzogen

und sich hierdurch eines Verbrechens der Begünstigung im Amte nach

§ 346 StGB schuldig gemacht hat. Er war deshalb auch insoweit

f re i zu s p re c h_e no

I!Ie

Vorwurf des Glückspiels,

Der Angeklagte und einige seiner Bekannten

pflegten in Winter l941/42 im Hotel zur Glocke in Budweis in einem

von den scnstigen Gagtlokalitäten abgesonderten Kiabraum, der von

anderen Gästen nicht betreten wurde, zusammenzukommen, um sich dem

Spiel " F e f b e i " zu widmen, Das Spiel ist ein Glüekspiel

und verboten, wie dem Angeklagten und allen mitspielern bekannt

war. Er nahm an etwa l0 Spielabenden teil, die sieh meist weit über

die Polizeistunden hinaus erstreckten.

Dieser
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Dieser Sachverhalt steht auf Grund des glaubhaften

Geständnisses des Angeklagten-selbst und der beiden Mitangeklagten

Hon sa und Klapa fesu.

Der Angeklagte hat also fortgesetzt ein öffentliches

Glückspiel ohne behördliche Erlaubpis reranstaltet und damit den Tat-

bestand des § 284 StGB egfüllte Nach Abs.II dieser Vorschrift tritt

die Strafbarkeit auch dann ein, wenn die Spiele in geschlossenen

Gesellschaften veranstaltet werden wnd dje Veranstalter aus einem

durch Uebung gebildeten Hang herans handeln, Das Vorhandensein dieser

Voraussetzung muss nach der Einlassung der Angeklagten, die angeben,

aus Spielleidenschaft gehandelt zu hahen, angenemmen werden, Da der

Angeklagte N e ■ a s e k nioht bloss ajs Mitveranstalter der Glück-

spiele aufgetreten Lst, sondern sich auch daran beteiligt hat, liegt

zu seinen Lasten in Tateinheit mit dem Vergehen nach § 284 StGB auch

ein Vergehen nach § 284 a StGB vor, Das auf Crund vorheriger Verein-

barung erfolgende Zusammentreten zum Glückspiel und die Spiele selbst

stellen sich als eine einheitliche, geschlossene und natürliche Gesam

tätigkeit dar und erfüllen den Begciff des " Veranstaltens " und

gleidhzeitig der " Beteiligung an Glüekspiel ". Die Annahme von Fort-

setzungszusammenhang folgt aus der Annahme eines ünter den gleichen

äusseren Umständen betätigten Hanges bai nieht allzu grossem zeitli-

chen Abstand der einselnen Betätigungsakte, Dagegen kann das Merkmal

der Gewerbsmässigkeit nicht ale erwiesen angenommen werden, da der

Angeklagte und auch die beiden anderen Angeklagten unwiderlegt be--

haupten, ausschlleselich aum Zwecke der Unterhaltung und des Vergnü--

gens, nicht aber zum Zwecke des Gelderwerbs gespielt zu haben.

Der Angeklagte det damit eines forbgesetzten Verge-

hens der öffentlichen Veranstaltung von Glücksspielen in Tateinheit

mit einem fortgesetzten Vergehen der Beteiligung am Glückspiel im

Sinne der SS 284, 284 a, 73 StGB Bchuldige

Bei Würdigung der Frage des Strafausmasses überwog

die Tatsache, dass dag Verhalten des Angeklagten im Hinblick auf

seine damalige exponierte Stellung die sehärfste Missbilligung ver-

dient, alle anderen Gesichtspunkte. Als Inhaber des obersten Polizei-

amtes in einer grösseren Stadtgemeinde mit erheblicher tschechisther

Bevölkerung und angesichts seiner ihn besonders verpflichtenden Ei-

genschaft als deutscher Staatsangehöriger musste die Einhaltung

e_in e r
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einer tadellosen Lebensführung für ihn dte oberste Richtschnur

seines Handelns bilden, Wenn er daa Gesetz, dessun. Beachtung durch

andere er zu gewäheleisten und durchzusetzen hatte, selbst fortgesetzt

missachtete. so hat er einen bedauerlichen, stark strafwürdigen Mangel

an Selbstbehereschung und Pfliehtgefühl gezeigt und wichtigen öffent--

lichen Belangen durch Untergrabung des Vertrauons der Bevölkerung in

die monatlichen Grundlagen des neuen Systens und durch die von seinem

bösen Belspiel ausgehende Ansteckungawirkung schweren Abbruch getan

Es musste deshalb trctr seiner bisherigen Straflosigkeit und trotz

Ablegung eines Geständnisses auf eine emufindliche Gefängnisstrafe und

auf eine seinen wirvschaftlichen Verhältnissen angemessene Eeldstrafe

erkannt werdenc

Das Gerieht exaahiete eine Gefängnisstrafe von

s e c h s M c n a t e n und eine Geldstrafe von 50O. RM als ausrei-

chende und angemessene Sübres

B/

Angeklagter T a n e § :

Der Angeklagte V a n e È verübte ausser dem unter

A./ Angeklagter N e ■ a s e k : I. behandelven Falle noch eine Reihe

weiterer Unregelmässigkeiten zum Sehaden des Fundamtes bei der Polizei-

direktion Budweis, mit dem er in keinerled dienstlichen Beziehungen

stand

1./ Gegen Ende des 'ahres 194l krem der Angeklagte in das Fundamt und

nahm eine Fahrraddecke an sich, mit der Behauptung, dass er sie

verloren habe, Dte Behauptung war unwahrs der Angeklagte T e r -

§ 1 p kannbe die Urwahrheitt Alsdann verlangte der Angeklagte

V a n e š von dem Angeklagien T e r š i p , der der Aufforderung

nachkam, die Aushändigung der Fundanneige und: trug in sie sich

selbst als Verlierer und Empfänger in den Rubxiken 10,/ und ll./ eint

BL.9 und 10c..

2./ Im Frühjahe lg42 erschten der Angeklaghe V a n e š wieder im

Fundbüro, suchte unter den Fundsachen umher und nahm ginen Gold-

fülltederhaltor an sich, Hiexauf setzte er in die Rubrik l0./

de r
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…10.

der Fundanreige, dic ihn auf Verlangen der Angeklagte T e r -

š i p aushändigte, sinen beliebigen Namen als Verlierer und i.n

die Rubrik lze/ diesen Nalion. als Empfänger ein.

3./ In Ncvember 1942 liess der Angeklagte V a n e š durch einen

Beauftragten im Fundamt ain gebrauchtes Hirterrad seines Fahr-

rades gegen ein anderes umtauschen, Der Angeklagte T e r š i p

widersprach nicht, dass dee Beauftragte damit begann, unter den

Fundgegenständen nach einem geeigneten Ersatzrad zu suchen und

sich mit diescm entfernte, als er ein solches ausfindig gemacht

hatte

be/ In Norember/Dezember 1942, als K u ■ e r a bereits zum Vor-

steher des Fundantes ernannt war und in diesen antierte, statte-

ve der Angeklagte V a n e § dem Fundamt wiederum einen Besuch

ab, Er hatte es diesmal. auf Lederweren abgesehen und nahm nach

einigen Suehen in Gegenwart des K u ■ e : a und des Angeklag-

ten T e r š i p eine lederne Markttasche an sich, Dann fälschte

er die Fundanzeige in der gleichen Weise wie in Fall 2,/ …- Bl.7

und 8, der Akten 

Dieser Sachverhalt ist auf Grund der Angaben der

Angeklagten V a n e š und ~T e r š i. p festgestellt, die im wesent-

lichen Ürereinstimmen, Der Angeklagte T e r š i p beruft sich, ohne

hierin Widerspruch seitens des Angeklagten V a n e š 'zu finden,

darauf, dass er chne jeden Vorteil aus Angat nichts gegen den Angeklag-

ten V a n e š wegen seiner Stellung als Übersekretär und geiner

Eigenschaft als deutscher Staatsangehöriger unternommen, sondern al-

les stillschweigend und passiy hirgenommen habe.

Weitere Fälle von Unregelnässigkeiten des Ange-

klagten V a n e š ~ und des Angeklagten T e r š i p - sind nicht

nachweisbat.

Der Angeklagte V a n e š stand, wie bereits

erwähnt, zu der Futdabteilung in keiner dienstlichen Beziehung. Die

Anwendbarkeit der S8 350,351 StGB scheidet deshalb aus., Im Falle

N e ■ a a e k 1st eine Mitwirkung des Angeklagten bei der Beschaf.-

fung des Rades selbat nicht nachweisbar, Seine Tätigkeit beschränkte

sich darauf - soweit nachweisbar  , den Enptangsverrerk fälschlich

anzufe:ctigen in der Absicht, die Nachfcrschungen nach dem tatsächli-

chen Verbleib des Rades, z.B, bei einer Reklamation des Verlierers

u
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zu erschweren, um dem Angeklagten N e ■ a s e k seinen Besitz zu

sichern und zu erhalten, Dass der Enpfangsvermerk auf der Fundanzei-

ge eine zum Beweise von Rechtän eder Rechtsverhältnissen erhebliche

Privaturkunde darstellt, bedarf keiner weiteren Begründung. Die fal-

sche Eintragung in Rubrik l0 / bildet eine wesentliche Vorbereitung

berw. natürliche und notwendige Ergänzung des Falschvermerkes in Ru-

brik lle/ und mit diesem eine natürliche und rechtliche Einheit und

kann deshalb nicht als besondere Straftat, nämlich als besondere

Fälschung der in den Rubriken l. bis 6. bereits ausgefällt vorgele-

genen Fundangeige als einer besenderen Urkunde gewertet werden.

Der Angeklagte hat also in rechtswidriger Absicht

und in der Absicht, einem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaf-

fen bezw, einen Schaden zuzufügen, eine zum Beweise von Rechten er-

hebliche Privaturkunde fälschlieh angefertigt und sich damit eines

Verbrechens der Schweren Urkundenfälschung :nach §S 267, 268 StGB

schuldig gemacht, Das Gebrauchmachen dst darin zu sehen, dass er nach

Vornahne der Fälschung äße Urkunde dem Fundamt wieder zugeleitet hat

zwecks Verbringung an den dafür vorgesehenen Platz,:. wo sie zur

Einsichtsnahme für die Aufsichtsorgane und die an der Fundsache be-

rechtigtan Personen, nämlieh den Verlierer, den Finder und die Ver-

treter der Stadt, bereit lag.

Im Falle 2,/ hat der Angeklagte ehenfalls eine

schwere Urkundenfälschung durch Anbringung eines falschen, von ihm

unterschriebenen Empfangevernerkes auf der Fundanzeige begangen, Das

gleiche gilt in Falle 4./ Hiegegen ltegen in den Fällen l./ und 3./

keine Urkundenfälschungen vor,

Der Angeklagte hat weiter durch die Wegnahme von

Fundgegenständen in den Fällen le/, 2,/, 3./ und 4./ Gegenstände,

die sich zur smtlighen bufbewahrung an einem dazu bestimmten Orte be-

fanden, vorsätzlich beiseitegeschafft und sioh dadurch eines Ver-

gehens nach § 133 SuGB Abs. 1 und 2 schuldig gemacht.

Las Treiben, das der Angeklagte in eigener Sache

entfaltet hat, ist einem einheitlichen Vorsatz entsprungen, Es kenn.—

zeichnet ihn als einen sehmutzigen, rücksichtslos auf seinen Vorteil

bedachten Charakter, der kruft der ihn eigenen Intelligenz und Ge-

wandtheit den kngeklagten T e p š i p sofort als einen willens-

schwachen, ängstlichen Menschen erkannt hatte und schon bei der

ensten Durchsteoherei . Fall l./  entschlossen war, dessen Gutmü-

bigkeit und Unterwürfigkeit auch in Zukunft für die Deckung seines

Bedarfes an Gebrauähsgütern auszunutzen und die Fundanzeigen

entsprechend
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entsprechend zu frisloren, Da neben der Einheitlichkeit des Vorsatøes

auch die Glelchartigkeit der Ausführungsform und der sonstigen äusse-

ren Unstände gegeben Let, liegt ein fortgesetzes sehweres Verbrechen

der sohwenen Urkundenfälschung nach S§ 267, 268 StGB und ein fort-

gesetzes Vergehen dea Verwahrungsbruches im Sinne des § 133 StGB

vor …- ersteres in den Fällen 2./ und 4./ und letzteres in den Fällen

le/ bis mit 4./ -, Zwischen beiden besteht Gis Verhältnis der Tatein-

heit im Sinne des § 7l SuGB; de Urkundenfülschung diente der Beisei-

teschaffung der Fundsachen im Sinne des § 133 StGB, förderte und _

setzte sie fort.

Der Angeklagte ist also eines Verbrechens der

schweren Urkundenfälschung nach §§ 267, 268 StGB und eines weiteren

selbständigen, fortgesetzien Verbrechens der schweren Urkundenfäl-

schung, dieses in Tateinheit mit einem fcrtgesetzten Vergehen des Ver-

wahrungsbruchs nach S§ 133, 73 StGB begangen, schuldig § 74 StGB,

Bei der Strafzunessung wurden zu Gunsten des Ange-

klagten seine büsherige Stxaffreiheit, die Ablegung eines Geständnis-

ses und der nicht aohderlich hohe Wert der beiseitegeschafften Sachen

mildernd berücßsichtigt, Strafschärfend musste sich das hohe Mass

der betätigten Verantwestungslosigkeit, Unverfrorenheit und verhre-

cherischen Energie auswirken, Die Handlungsweise des Angeklagten,

Lit der er deine Stellung als Beamter und seine Eigengchaft als

deutscher Staatsargehöriger einerseits, die Unzulänglichkeit eines

anderen Beamten, noch dazu eines Protektoratsangehörigen, andrerseits

zu eigennützigen Zwecken wiederholt missbraucht hat, war geeignet,

das Ansehen der deutscher Beamtenschaft und der deutschen Sache im

Protektorat, deren Hüter und Förderer er sein sollte, schwer zu schä-

diger,

Das Gericht erachtete für das Verbrechen der

schweren Urkandenfälschung .- Fall N e ■ a s e k -- eine Zuchthaus-

strafe in Höhe von e i n e m J a h r z w e i M o n a t e n und

für das fortgesetzte Verbrechen der schweren Urkundenfälschung in

Tateinheit mit dem vorgesetzten Vergehen des Verwahrungsbruches eine

Zuchthausstrafe in Höhe von zwei Jahren als schuldangemessen. Hieraus

wurde gemäss § 74 StGB eine Gesamtstrafe von d I e i_J a_h_r_e_n

Zuchthaus gebildet.

Angeklagter
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Angeklagter T e r š i p .

Als Leiter und Verwalter des Fundamtes war der Angeklag-

te T e r š i p auf Grund gesetglichen und amtlichen Auftrages

verpflichtet, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, nämlich

die Interessen der Vevlierer an der Rückgabe von verlorenen und

abgelifertec. Sachen, der Finder auf Zuteilung des Gebrauches an

den gefundenen Gegenständen bezw, dieser selbst nach Eintritt der

Voraussetzungen und der Stadtgemeinde an der Versteigerung der Fund-

sachen nach Ablauf der Dreijahresfrist usw, Er stand also in einem

mehrfachen Treuverhältnis. Verfügungen über Fundobjekte in Wider-

sptuch zu der Dienstanweisung, die die zu betreuenden Vermögensin-

teressen schädigten, begründeten den Tatbestand der Untreue nach

§ 266 StGB, Schon die Herausgabe des Knabenfahrrades für den Ange-

klagten N e ■ a s e k bedeutete eine Pflichtwidrigkeit jedenfalls

gegenüber dem Finder, der bekannt war, und eine Schädigung seiner

Interessen, die durch die Angabe, dass der Verlierer es reklamiert

habe, fortgesetzt wurde, Anstelle des klaren und leicht durchzusetzen-

den Anspruchs gegen das Fundamt auf Herausgabe trat ein durchaus

nicht gleichwertiger Schadenersatzanspruch gegen dieses und ein in

seiner rechtlichen und tatsächlichen Verwirklichung zweifelhafter

Anspruch auf Herauagabe gegen den Angeklagten N e ■ a s e k . Die

gleiche Wandlung der Rechts- ujd Sachlage ergab sich durch die unbe-

fugte Herausgabe des Rades für den Verlierer. In den folgenden 4

weiteren Fällen, an denen der Angeklagte V a n e š in eigenem

Interesse beteiligt war, hat sich der Angeklagte T e r š i p eben-

falls eines Treubruches schuldig gemacht. Als verletzt und geschä-

digt erscheinen hier die - teils bedingten teils unbedingten -

Ansprüche der Verlierer, der Finder und der Stadt an den von V a n eš

weggenommenen Sachen, Dass der Angeklagte dabei nicht aktiv tätig

geworden ist, sondern die Wegnahme nur gedultet,im Falle N e -

■ a s e k vielleicht auch nur auf Befehl eines Vorgesetzten gehan-

delt hat, vermag ihn nicht zu entschuldigen, Auf Notstand ia Sinne

des § 54 StgB kann er sich nicht berufen, Es wäre seine Pflicht,

und er wärs auch in der Lage gewesen, sich in energischer Weise

zur Wehr zu setzen und wenigstens den Versuch zu machen, die Weg-

nahme der Fundsachen gewaltsam zu verhindern, Nach Lage der Sache

muss angenonmen werden, dass er schon auf diese Weise die beabsich-

tigten Uebergriffe verhindern konnte, Durch die Einsetzung eines

besonderen
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besonderen Leiters für das Fundamt war er seiner diesbezüglichen

Verpflichtung durchaus nicht enthcben; er war nach wie vor - neben

jenen - zur Wahrung der Belange der Berechtigten-verpflichtet, wenn

auch in diesem Falle das Mass seines Verschuldens wesentlich milder

liegt - Fall 4./ im November/Dezember 1942 - , Hiegegen kann von

einer in Tateinheit mit der Untreue begangenen Amtsunterschlagung

nicht gesprochen werden, Sie setzt - neben dem Alleingewahrsam -.

voraus, dass der Täter ünter Anmassung einer Herrenstellung im eiger

nen Nanen über die Sache verfügt oder die Wegnahne gestattet. Eine

derartige Absicht ist aber dem Angeklagten ferne gelegen; irgend-

welche Rechte und Befugnisse wollte er sich an den Fundschen für sei

ne Person oder in seinem Namen nicht anmassen; er hat aus Angst ei-

ne durchaus passive Stellung eingenommen und den Standpunkt vertrete

dass die Wegnahme allein auf das Risiko der Angeklagten N e ■ a 

s e k und V a n e š gehe. Im Falle 4./ würde übrigens das Erfor-

dernis des Alleingewahrsams ermangeln, nachdem damals bereits K u

■ e r a seines Amtes waltete.

Der Angeklagte T e r š i p hat sich damit

in 5 Fällen eines Vergehens der Untreue schuldig gemacht, Sie sind

sämtliche fast unter den gleichen äusseren Umständen vor sich ge-

gangen und als Ausfluss des durch eine laxe Pflichtauffassung hervor

gerufenen, bereits bei der ersten Üaregelmässigkeit vorhandenen

Willensentschlusses des Angeklagten, die Dinge weitertreiben zu las-

sen und sich mit niemand zu verfeinden, insbesondere mit keinem

deutschen Staatsangehörigen, zu betrachten, § 73 StGB, Die zeitli-

chen Abstände zwzischen den einzelnen Akten sind nicht sc gross,

dass sie als Hindern'a für diese rechtliche Würdigung betrachtet

werden könnten.

Der Angeklagte ist damit eines fortgesetzten

Vergehen der Üntreue im Sinne des § 266 StGB schuldig.

Bei der Strafzumessurg wurde zu Gunsten des

Angeklagten in Betracht gezogen, dass er nicht vorbestraft, gestän-

dig und das Opfer eines anderen höher gestellten Beamten geworden

ist, sich durch seine Verfehlungen auch nicht bereichert hat, Zu sei

nen Ungunsten fiel ins Gewicht, dass seine dienstliche Gleichgül-

tigkeit und Bedenkanlesigkeit einen hohen Grad angenommen hatte,

er eine Stellung einnahm, die ihn zu peinlicher Gewissenlaftigkeit

und charakterlicher Haltung im Dienste verpflichtete,und 5 Fälle

von Untroue vomliegene

Dnte I
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Unter Würdigung dieser Umstände erachtete das Gericht

eine Gefängnisstrare in Höhe von e i n e m J a h r s e c h s

M o n a t e n und eine Geldstrafe in Höhe von 300.-RM als ange-

bracht

Col

Angeklagter : H o n s a und Ki a p a .

Die Angeklagten H o n s a. und K l a p a beteilig~

ten sich im Winter 194i/42 etwa je 5 mal. in dem Klubzimmer des Ho--

tels zur Glocke in Budweis an dem von ihnen afangierten oder mit--

arrangierten Glückspiel " F e r b e 1 ", darunter je einmal mit

dem Angeklagten N e ■ a s e k , gie sie glaubhaft in Uebereinstimmung

mit diesem zugeben.

Die Angeklagten, die unwiderlegbar Spielleidenschaft

als Tatmotiv geltend machen und die Gewohnheitsmässigkeit ihres Tuns

zugeben, jedoch die Absicht der Gewerbsmässigkeit in Abrede stellen,

haben sich fortgesetzt gegen die Vorschriften der §§ 284, 284 a StGB

in Tateinheit - § 73 StGB  verfehlt, Bezüglich der Frage der Oeffent-

lichkeit des Glückspiels, seiner Gewohnheitsmässigkeit und des Fort-

setzungszusammenhanges wird auf die Ausführungen unter A./ Angeklag-

ter N e ■ a s e k III, verwiesen.

Die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechtes gründet

sich auf § 15 a Abs, II der VO, über die Ausübung der Strafgerichts-

barkeit im Protektorat Böhmen und Mähren ton 14,April 1939 in der

Fassung der VO, vom5,Mai 1941, wonach das deutsche Strafrecht, wenn

es auf die Tat eines Beteiligten … hier auf die Tat des Angeklagten

N e ■ a s e k als deutscher Staatsangehöriger … anwendbar ist,

auch auf die Taten der üblichen Beteiligten Anwendung zu finden hat.

Ferner wurde erwogen, dass der einzige Fall, in dem der Angeklagte

H o n s a und der Angeklagte K 1 a p a mit dem Angeklagten N e -

 a s e k zusammensplelten, einen Teil einer fortgesetzten Handlung

bildet, die zum Zwecke der Anwendung versehiedener Strafrechte - des

deutschen Strafrechts und des Protektoratsstrafrechts - auseinander

zureissen, unnatürlich und zuzweckmässig ebscheint,

Der Angeklagte H o n s a , ebenso der Angeklagte

K 1 a p a ist damit eines fortgesetzten Vergehens der öffentlichen

Veranstaltung von Glückspielen in Tateinheit mit einem fortgesetzten

Vergehen
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Vergehen der Beteiligung am Glückspiel im Sinne der SS 284, 284 a,

73 STGB schuldige

Bei der Strafrumessung kam zu Gunsten der beiden

Angeklagten in Betracht, dass sie aus ihrem Tun kein Hehl gemacht

und ein Geständnis abgelegt haben, während strafexschwerend die

Tatsache der mehrfachen Verletzung des Gesetzes in die Waagschale

fiel. Bei ihrer Eigenschaft als Protektoratsangehöriger und als

Privatzersonen war auch kein Bedürfnis ersichtlich, eine Gefängnis-

strafe zu verhängen. Bei Bemessung . der hienach auszusprechenden

Geidstrafen war eine angemessene Abstufung nach den wirtschaftlichen

Verhältnissen vorzunehmen.

Diese Ueberlegungen führten dazu, gegen den Angeklag-

ten H o n s a auf eine Geldstrafe von lo0.-- RM und gegen den An-

geklagten K J. a p a auf'eine Geldstrafe von 1500,- RM zu erkennen.

Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte gegen

den Angeklagten V a n e š auf die Dauer von drei Jahren beruht

.auf § 32 StGB ; aus seiner Tat spricht eine chrlose und gemeine Ge--

sinnung,

Aus Billigkeitsgründen wirden den Angeklagten N e -

■ a s e k , V a n e š und T e r š i p je zwei Monate und zwei

Wochen der erlittenen Untersuchungshaft auf die erkannten Freiheits-

strafen angerechnet. § 60 StGB, Die Umwandlung der Geldstrafe im Fal-

le T e r š i p für den Fall der Uneinbringlichkeit - ersatzweise

10 weitere Tage Gefängnis - und in den Fällen N e ■ a s e k ,

K 1 a p a und H a n s a - je 30,- RM für je 1 Tag Gefängnis -

für den Fall der Uneinbringlichkeit rechtfertigt sich durch die Vor-

schrift des § 29 StGB,

Der Ausspruch im Kostenpunkt folgt aus §S 465,

467 StPO

gez. Littmann

gez. Einwag

gez, Dr, Riechelmann

Beglaubigt

Jrom

4S

Justizangestellter

8

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle,
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Der Leiter der Abteilung Justiz

Prag, den 29.März 1943.

II E I 811/43

Betrifft: Strafsache gegen Johann N e ■ a s e k

u. A. wegen Amtsunterschlagung u. a.

Urschriftlich mit 1 Anlage

Büro des Can sfek atü's

dem

beia Feio p dick

in Böhmen und Mähten.

Herm S taatssekretä r

Eing. 30.Mi 1943

im

Hause

mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

S.S.FE-100/42
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Prag den 5. März 1947

Der Oberetaatsanwalt

bei den deutschen Landgericht

- 5 Js 239/43 -

An die

Strafkammer

bei dem deutschen Landgericht

in P r a g

Anklageschrift.

tegen

1.) Den Polizeidirektor von Budweis Johann N e ■ a s e k aus

Budweis, Konrad Henleinstrasse 3, geboren am 20. Juni 1894

in Frauental, Bezirk Kuttenberg, verheiratet, deutscher Steats-

angehöriger, nach eigenen Angaben nicht vorbestraft, in Unter-

suchungshaft seit dem 23. Februar 1943 im deutschen Gerichts-

gefängnis Prag auf Grund des Haftbefehls des deutschen Amts-

gerichts Budweis vom 23. Februar 1943,

2.) den Aktuar - Obersekretär Josef V a n e s aus Budweis,

Knappgasse 28, geboren am 26. Mai 1907 in Unhosuht, deutscher

Staatsangehöriger, nach eigenen Angaben nicht vorbestraft,

in Untersuchuhgshaft seit dem 23. Feb. 1943 im deutschen Ge-

richtsgefängnis Prag auf Grund des Haftbefehls des deutschen

Amtsgerichts Budweis vom 23. Februar 1943,

3.) den Kanzleigehilfen bei der Polizeidirektion Budweis

Friedrich T e r š i p aus Budweis, Schanzgasse 37, geboren

am 18. Juli 1912 in Tabor, ledig, Protektoratsangehörigen,

in Untersuchungohaft joit dem 23. Februar 1943 im deutschen'

Geriohtsgefängnis Prag auf Grund des Haftbefehls des deutschen

Amtsgerichts Budweis vom 23. Februar 1943,

4.) den Inhaber einer Reparaturwerkstätte Johann H o n s a

aus Budweis, Mühlfeldgasse 643, geboren an 14. Mai 1898 in

Budweis, verheiratet, Protektoratsangehörigen, nach eigenen

Angaben nicht vorbestraft,

5.) den Hotelier Wladimir K l a p a aus Budweis, Wienergasse327,

geboren am 12. März 1897 in Prag, verheiratet, Protektoratsange--

hörigen, nach eigenen Angaben nicht vorbestraft,
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klage ich an:

in don Jahren 1940bis 1942

zun Teil fortgesetzt und gemeinschaftlich handelnd

a)V a n e š gemeinschaftlich handelnd mit Teržip

durch fünf selbständ-igc Handlungen

als Beamter Sachen, die er in amtlicher Eigenschaft

in Verwahrung hatte, unterschlagen zu haben

wobei Vaneš in Beziehung auf die Unterschlagung

unrichtige Belege zu den zur Kontrolle der Einnahmen

und Ausgaben bestimmten Register vorgelegt hat,

b)N e ■ a s e k als Amtsvorgesetzter seine Untergebe--

nen Vaneš und Teršip zu einer im Falle Vaneš

schweren-Antsunterschlagung verleitet zu haben,

durch weitere selbständige Handlungen als Beanter,

der vermöge seines Amtes zur Mitwirkung bei einem

Strafverfahren berufen ist, wissentlich jenand der

im Gesetz vorgesehenen Strafe entzogen zu haben

als Beanter Geldur, die er in amt-

licher Eigenschaft empfangen, unterschla gen zu

haben

und geneinschaftlich handelnd nit

Honsa und Klapa sich/einen öffentichen Glücksspiel

uB

beteiligt zu haben,

Verbrechen gegen §§ 350,351,357, 359,346,284a,47,48,74 RStGB.

Beweismittel:

1.) Geständnis der Angeschuldigten.

2.) Zeugen:

a) Margarete K o n o p o v a , Budweis,

Neugasse 51,

b) Krin.- Kom. G r a d e , Kripo

Prag.

Wesentliches Ergebnis der Ernittlungen.

Der Angeschuldigte Ne■asek ist Polizeidirektor von

Budveis, sein Vertreter seit Oktober 1942 ist der Angeschuldigte

Vaneš, der früher in der Personalagenda tätig var. Der Angeschul-

digte Teršip war zur Zeit der Straftaten in Fundant der Polizei-
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direktion Budweis tätig, als dessen Leiter er von Ne■asek im

November 1942 ernannt vurde.

Ne■asek fragte im April 1942 den Vaneš nach einen Kna-

benfahrrad. Da Vaneš ihn auf das Fundamt aufmerksam machte,

begab er sich zu Teršip, besichtigte den Fundraum und erklärte

von einem der dort abgestellten Räder, dass er es kaufen worde.

Ne■asek setzte sich sodann mit Vaneš in Verbindung, übergab ihm

100,- Kr als Finderlohn zur weiteren Aushändigung an den Finder

und liess sich das Fahrrad von einen Beamten abholen. Die Fund-

anzeige liess sich Vaneš von Teršip' geben und bestätigte die

Übernahme als Eigentümer mit einem falschen Namen. Dann gab

er die Fundanzeige dem Teršip, der von den ganzen Zusammenhängen

genaue Konntnis hatte, gegen seine Vorgesetzten aber sich nicht

vorzugehen getraute, zurück, Ne■asek war klar, dass sich Vaneš

nur durch eine unrichtige Eintragung in den Besitz des Rades

setzen konnte, er erkannte und billigte das Vorgehen des Vaneš

in allcn Konsequenzen. Sein Schuldbewusstsein wird auch daraus

erkennbar, dass er als von einer Revision des Fundamtes gesprochen

wurde, das Rad vieder zurückzuschmugeln versuchte.

Vaneš ist darüber hinaus geständig, in vier weiteren

Fällen 1 Ledertasche, 1 Fahrradgummidecke, 1 goldenen Füllfeder-

halter und ein Hinterrad cines Fahrrades ( letzteres im Austausch

gegen ein minderwertiges Rad) unberechtigt dem Fundamt entnommen

und in den Fundanzeigen als Eigentümer nit falschen Namen quit-

tiert zu haben. Teršip übergab ihm diese Sachen, obwohl er

wunste, dass er sich strafbar mache.

Der Angoschuldigte Ne■asek verwaltete die Konfidenten-

gelder, Er ist durch die Zeugenaussage der Zeugin Konopova

überführt, dieser, obwohl sie als Konfidentin nicht tätig war,

aus diesen Fond 200.- Kr übergeben zu haben. Ne■asek bemerkte

dabei, dass die Zeugin, wenn es ihr wirtschaftlich besser ginge,

das Geld wiederzurückzahlen könnte.

Gegen die Zeugin Konopova lief eine Anzeige wegen Dieb-

stahls, Die Konopova, die des Diebstahls überführt war, begab

sich nach Beendigung ihrer Vernehmung bei der Polizeidirektion

Budweis zu Ne■asek und bat ihn, die Angelegenheit niederzuschla-

gen. Ne■asek gab hierauf einen ihm unterstellten Oberkommissar

die Anweisung, sich von den Ermittlungsbeamten die Vorgänge

geken zu lassen, die gestohlenen Pelze der Eigentümerin auszu-
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händigen und sodann die Vorgänge als Fundsache zu erledigen.

Die Konopova vurde durch diese Manipulation vor der erwarteten

Strafe bewahrt.

Schliesslich ist Ne■asek überführt und geständig, gene:.-

sam nit den Angeschuldigten Honsa, Klapa und zwei in der Zwiscl c:

zeit verstorbenen wiederhdt von Winter 1940 bis Juli 1942 das

verbotene Glüoksspiel "Pärbeln" gespielt zu haben. Dic Zusammen-

künfte fanden regelmässig in Winter 4 bis 5 nal, in Sonmer

seltener , gewöhnlich im Klubzimmer des Hotels Glocke statt.

Gespielt wurde häufig bis 5 Uhr. Die Umsätze betrugen etwa 2000.-

Kronen. Der Angeschuldigte Honsa zum Beispicl verlor nach seinen

Angaben insgesant 20.00o - Kr. Durch die Teilnahme des Polizei-

direktors Ne■asek wurden dia se Spielabende, von denen die Poli-

zeibeanten natürlich wuusten, sanktioniert.

Die Angeschuldigten Teršip, Vaneš, Honsa und Klapa

sind zur Gänze geständig. Ne■asek gibt die Antsbegünstigung und

die Beteiligung an einen Glücksspiel zu, behauptet aber, sich

bei der Erwerbung des Fahrrades nicht dariber klar gewesen zu

sein, dass Vaneš unrichtige Belege vorlegen musste. Er ist in

dieser Richtung durch die Angaben der Mitbeschuldigten überführt.

Es wird daher beantragt:

thalhammer.

a) dic Hauptverhandlung vor den Sendergerrent

Prag ¿nzuberaumen,

b) die Fortdauer der Untersuchungshaft gegen

ic Angeschuldigten . . Ne■asek, Vaneš und

Teršip zu beschliessen.

I.A. gez. Dr.Zeynek,
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15. April 1943.

St.S. XI E - 13l a/43.

Gesuch wegen gnadenweiser Strafunterbrechung für den Landwirt

Mota■ek.

Dort. Schreiben vom 28.3.d.Js. an den Herrn Staatssekretär.

15. IV. 1943

1.) An das

Gemeindeamt Herrenried,

Herrenried (Bezirk Iglau).

Die Nachprüfung der Angelegenheit hat ergeben, daß der-

zeit zur Gewährung eines Gnadenerweises keine Veranlas-

sung besteht.

Ministerialrat.

20088

2.)
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15. IV. 1943

2.) Durchschrift an

Herrn Krieser

auf die dort. Zuschrift vom lo.4.d.Js. - Zeichen Nr.

II E I 541/43 zur Kenntnis.

1O1K 1013

A

betidariee

ESCM3R9A

(uafui atkase)

baiastte

odetve a adnegefa tob gba ld

Suen1s a

.tretecd suoe

35605



Der Reichsprotektor

Prag IV. dn . April 1943

In Böhmen and Mähren

41

Abteilung Justiz

Nr.

II E I 541/43

Es wird gebeten, dluses Doschältszalchen und den

Ongenstand bat wetteren Schrotbon angehan.

D.iCa.i:s

i.

Urschriftlich

n.

1 2. APR. 1943

mit einen Gnadengesuch

Herrn Ministerialrat Dr. Gies

e

im

Hause

Konzeplp

zurückgesandt.

Gegen den Landwirt Franz M o t a ■ e k in Herrenried, Bezirk

Iglan, Protektoratsangehörigen, geboren am 22. September l904, ist am

2. März 1943 Anklage wegen Verbrechens gegen § 1 Abs.1 der Kriegswirt-

schaftsverordnung erhoben worden, weil er in seiner Scheune loo kg Wei-

zen und 224 kg Roggen versteckt hatte. Den Weizen gab Mota■ek nach Auf-

findung der Kontrollkommission freiwillig heraus, während der Roggen erst

bei der Durchsuchung gefunden wurde. Mota■ek hat seine Getreideernte aus

dem Jahre 1942 unrichtig angemeldet und etwa 9% der Weizenernte und 3% der

Roggenernte - soweit sie ablieferungspflichtig waren - vorenthalten.

Das Sondergericht bei dem Deutschen Landgericht in Brünn hat den

Angeklagten am l0. März 1943 wegen dieses Sachverhalts zu einer Zuchthaus-

strafe von l Jahr und 6 Monaten rechtskräftig verurteilt und das Getreide

eingezogen.

Da es sich um eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr han-

delt, würde ein Gnadenerweis oder die Gewährung einer längeren Strafaus-

setzung den bislang geübten Grundsätzen widersprechen.

Mrirers.

Konz

@f .xE-131a/43
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An ven Herrn

Reichsprotektor

Abt. Justiz

Hoehgechrhen Herm
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